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.351 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des 

Bundesrates 

Bericht 
des Ausschusses für wirtschaftliche Angelegenheiten 

über den Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 12. Dezember 

1969, betreffend ein Bundesgesetz über FernmeldegebÜhren 

(Fernmeldegebührengesetz) samt Anlage (J?ernmeldegebührenordnung) 

:t-lit dem vorliegenden Gesetzesbeschluß des Nationalrates 

soll die Festsetzung sämtlicher Fernmeldegebühren neu geregelt 

werden. Die bisherige IIFernmeldegebührenverordnung 1966" 
soll inhaltlich unverä.lldert als IIFernmeJdegebührenordnung ll 

Gesetzesr~llg erhalten. 

Der Ausschuß für wirtschaftliche Ar~elegenheiten hat die 

gegenständliche Vorlage in seiner Sitzung vom 15 .. Dezembel' 1969 
in Verhandlung genommen. 

Auf Grund eines Antrages der Bundesräte Porges und Genossen 

1Arllrde mit Stimmenmehrheit beschlos sen, dem Hohen Hause zu 

empfehlen, Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt somit der Ausschuß für 

wirtschaftliche Angelegenheiten den Aptra,ß, der Bundesrat wolle 

beschließen: Gegen den Gesetzesbeschlu.B des r:Tationalrates 

vom 12. Dezember 1969, betreffend ein Buncles(;esetz über Fern
meldegebültren (]'ernmeldegebührengesetz) samt Anlage (Fernmelde

gebiihrenordlllXlg), ,'lird Einspruch erhoben. 

Beg r Ü n dun g 

Der Bunde.srat hat beschlossen, gegen den Gesetzesbeschluß 

des Nationalrates vom 12ft Dezember 1969, betreffend ein Bundes

gesetz über Ferr~"Tleldegebühren (1?ernIQelclegebiib~~engesetz), 

Einspruch zu erheben, weil dieser Gesetzesbeschluß 

1) verfassungsrechtlich bedenklich ist, 
2) eine 8llilktionierung der seit 1. Jänner 196'7 vorgenommenen 

Erhöhungen der Fernmeldegebühren ohne Prüfung der Berechti

gung d...i.eser GebülITenerhöhungen herbeiführen wü .. ;:.'de und 

3) gesetzestechnisch mangeJBaft istD 
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Zu 1: 

Art. 11 des Gesetzesbeschlusses ermächtigt den Bun

des:;ninister für Verkehr und verstaatlichte Unternehmungen, 

bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen mit Zustimmung 

des Hauptaus:1chusses des Nationalrates die in der Anlage 

des Gesetzesbeschlusses enthaltenen Gebührenansätze für 

Fern:.rneldegebühren tlanzupassenll, d.h. diese Ansätze zu 

erhöhen. Es k~~l nach Auffassung des Bundesrates dahince

stellt bleiben, ob die in dieser Bestimmuns festgelegten 

Voraussetzungen für eine Gebührenerhöhung derart genau 

umschrieben sind, daß sie dem aus PJt. 18 Absa 2 des Bundes

Verfaseung$gesetzes folgenden Grundsatz der Vorausbestimmung 

des wesentlichen Verordnunginhaltes durch das Gesetz ent

sprechen, insbesondere ob sie das Ausm~8 künftiger Fern

meldegebührene:.:_öhungen zureichend umschreiben. Diese 

verfassungsrechtliche J!'rage kann deshalb unerörtert bleiben, 

weil sich die VerfassungSillJidrigkeit des Art. 11 des Ge

setzesbeschlusses bereits auf Grund einer anderen EriAJägung 

eI."gibt. 

Die vorgesehene "Anpassung U stellt sich nämlich als die 

HaYldhabung einer Ermächtigung dar, die von den ge.§~tzß2benden 

2!E;anen festgelegten GebÜhrenansätze durch eine Verordnung 

- sohin durch einen Akt der Verwaltung - abzuändern. Es wird 

somit dem Bundesminister für Verkehr urid verstaatlichte Unter

ne}1mungen als Verordnungsgeber die Befugnis eingeräumt, unter 

bestimmten Voraussetzungen den Gesetzgeber im \"Tege einer 

}~.nderü.ng des Gesetzesinhaltes zu korrigieren. Eine solche 

Ermächtigung· ist verfassungsrechtlich bedenklich, VTeil 

derartige Befugnisse im Hinblick auf Art. 18 Abs. ~ des Bundes

Verfassungsgesetzes einem Vervmltungsorgan nicht eingeräumt 

v~erden dürfen. 

Die Erläuternden Bemerkungen zu der dem Gesetzesbeschluß 

des Nationalrates zur;rundeliegenden Regierungsvorlage ver

suchen, diesen bereits im Begutachtungsverfahren geäußerten 

verfassUl1gsrechtlichen Bedenken mit der Behaupt1Lng zu 

begegnen, daß "die nach Art e II zu erlassenden VerorCLl'lungen 

c1e~\v'es.e:'l nach lediglich den Unterscl~i.ed.sR.§tras. zu den im 

vorliegenden Gesetzent\rurf enthaltenen ziffernmäßigen Gebühre:Jsn-
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sätzen festlegen sollen,. H Dieser Standpunkt, nä.mlich daß 

sicn die Verordnulle;sermächtigung lediglich auf fest

zl..:,setzende t:Un!iJerschiedsbeträF':e ll beziehe, d.~h. auf Ge

bül1renansä tze, di e zu elen E~~j.:..':~l?: fe stgelegten Ge

bül1.renansät:0er. t-::..inzutreten, steht jedoch ZU1-:1 1;lortlaut 

des Gesetzesbeschlasses in offenkundiE;em 'vJiderspruch. 

kODE YliJT' eine Abänderung des 

Gebührenansatzes vers"tanden 

werden, keincswegs aber d.ie auf einer 1)e sC''}cleren Ermächt~Lgung 

beruhende Schaff'll211; eir18s zusätzlichen korrespond:i,erenden 

GebÜhrenansatz8[3. Die Urcrichtigkeit dieser Au.ff2~ssun"g geht 

ini ii"brigen schon aus der in deI'- Erläuternden :3eI'lerkungen 

zu..r Regierungi3vorlage ge"Dra1Jchten 'iJe::ldung "dem i"lesen nacht! 

hervor. Hit dem Hinweis, daß eine gesetzlich vorgesehene 

I'laßna..1J.me ZUD1 .'l :,lben Ergebnis fübx,t; wie eine 8-::"tc1ere legisla

ti ve l'Iethode , mit m"lderen '~lorten, da.ß ei:le Ermächtig,ung 

zur Erhöhung gesetzlich festt"jelegter Gebü.nrenaDsätze d.urch 

eine Verorclnung zum selb2Il Eri;ebni.s f"iihrt 

mächtl[jUng, zusätzliche ko:r.'::r:'8s:pondierende Gebüh:cenansätzG 

zu schaffen? ist keineswegs dargetan, wesha.lb es dem 

Veroränunr;sgebtJr g;estattet sein soll , unmittelbar.' in eine 

gesetzliche Anordnung korrigierend einzuf;reifeYlo 

- • 1 _.. ("l/"n E 1 ,,, d llJ.e a'o -1 R tJ a .. DJ1er '1 ~rt) / .\rorgerlo~T;fnerlell \ r 11()rLuIlgerl e:e 

'1':?69 

. , 
T'J0lST; eUle 

GebLib.renerhÖ}::LlUllC; (}l~C)~'l,L:rt.;c·1.iI~JJL:aß "Ten 2330 I'iio. ~:.. ümcr-hcüb 

ei.nes Zeitraumes von bl,)ß v:;.e:c' JceÜlren eine &.u.ßers-c starke 
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Belastung der Bevölkerung, insbesondere aber der \'lirt

schaftstreibenden darstellt4 In Anbetracht einer der-

artigel1 zusätzlichen :Belastung vJär-e es dringend ange-

bracht 0'el rp. n d ß cl ~ .'0-., Id()' r~ :\....,...l· pr'ürr.:" d"'n OY" ?nY"l n ' b ·i,,:.se_~, .CL ,.le .uUL .~,~eb" _1(:; " ~böJ.",e ~ 

der Bundesgesetzgebung,\.ror allem auch dem Bundesrat, 

der bisher mit diesen Gebührenerhö}::mngen überhaupt nicht 

befaßt vmr, über den Umfang und die voraussichtlichen 

wirtschaftlichen Aus\,[irkmlgen ehe ser Erhöhungen det aill:"ert 

Aufschluß gi"ot. Die Bundesregierung hat dj_e::o jedoch unter

lassen und in bezug auf die Gebührenerhöhungen bloß'ausge-

bührengesetzes weder GebiHlrenerhohul1gel1. noch ..iillderungen 

von GetiDhrentatbeständen enthält) sondern lediglich der 

Schaffung einer formalgesetzlichen Grundle.ge zur Vor

sChrei1)ung (leI' :::-3rnmelclsgebühren dient, e11 bfällt eine 

Ge.genüber:3tellung a.er d.erzeit ge 1 tenden Be fltiwJungen mit 

den im I~ntvmrf enthaltenen. I! 

Der BU.D.desrat ,stellt ,fest, daß er nicht gevlillt ist, 

dieses Verhalten der Bundesregierlmg hinzl.mehmE:-m. Die Bml

desrcfsierung ist nac11 Auffassung de s Brmde srates gehalten, 

den Urnfa.."1g und dis voraus[:üchtlichsIl \'iirtschaftlichen Aus

wirklmgen eier GebÜhrencrhöhl.L'1gen, deren Sanktionierung 

durclt die Organ8 der BurJlc sge setzgebung füe r:nJ..Dltlehl.' DJ1-

strebt, detaillie1.'t auf2;uzeicen, Er'st I,rem'}, dies geschehen 

ist: kann Doch Ansicht des Bm1.de~;rates in eine s.:.~chliche 

Boratung eingetreten werd(~n. 

!~U 3: 
'Der vorlier;snc,e Gesetzer',beschluß er.streckt sich 

:nicht bloß 3,1..lf die 13errüi:!z1;,ll[ßG8 bÜ}U'CHl (das ;üncl jene }t'ern

meldegebühren ~ eile aUf:; C:V:l' BenL!,tsLmg von li\3rD.2'ueld.eanlagen 

die a::] die }j'ernn;cüdebehörde 

fiLe die von düc: seI' erteilterl T3e'vriJligung einer Fernmelde-
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Während der Verfassungsgerichtshof in seinem in den Er

läuternden Bemerkungen zur Regierungsvorlage zitierten Er

kenntnis die gesetzliche Grundlage für die Benützungs-

gebühren, nämlich Teile des § 15 des Fernmeldegesetzes, 

als verfassungswidrig aufgehoben hat, ist die gesetzliche 

Grundlage der Bewillig~~gsgebühren unberührt geblieben. 

Da sich der Gesetzesteschluß jedoch auch auf die Bewilli

gungsgebÜhren -erstreckt, würde der im § 3 Abs. 3 des Fern

meldegesetzes enthalten~n Verordnungsermächtigung, der zufolge 

der Bundesminister für Verkehr und verstaatlichte Unter

nehmungen im Einvernehmen mit dem Bundesminister für :E'inanzen 

die BewilligungsgebÜhren festsetzen kann, materiell derogiert 

werden. Diese Vorgangsweise ist aus gesetzestechnischen 

Gründen strikt abzulehnen. Wenn der vorliegende Gesetzes

beschluß auf eine Aufhebung der erwähnten Ermächtigung des 

§ 3 Abs. 3 des Fernmeldegesetzes abzielt, indem er die 

Bewilligungsgebühren selbst einer gesetzlichen Regelung zufÜhrt, 

so ist die Aufhebung der bezogenen Gesetzesbestimmung im 

Interesse der Rechtssicherheit ausdrücklich vorzunehmen. 

Aus den dargelegten Grunden ersucht der Bundesrat 

den Nationalrat, 

1. den Art. 11 des Gesetzesbeschlusses wegen der bestehenden 

verfassung srechtli ehen Bedenken aus zuschal ten, 

2. die Bundesregierung aufzufordern, den Umfang und die 

wirtschaftlichen Auswirkungen der zu sanktionierenden 

Gebührenerhöh~~gen detailliert darzulegen und sich sodann 

eingehend mit der Berechtigung der beantragten Gebühren

erhöhung auseinanderzw:3etzen sowie 

3. für eine ausdrüci,:liche Allfhebung des § 3 Abs. 3 des 

Fernmeldegesetzes Sorge zu tragen. 

P 0 r g e s 
Berichterstatter 

Wien, am 15. Dezember 1969 

I r 0 

Obmann 
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